i TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 2.2 Archéologische Bodenfunde gem. § 14 Abs. 1 Nds. Denkmalschutzgesetz - .
Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder friihgeschichtliche Bodenfunde (das kénnen u.a. sein: Veroffentllchung
\ 1 PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN TongefaRscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffallige Bodenverfarbungen und
gem. § 9 Abs. 1 BauGB und § 31 BauGB Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Fu'nde) gem"acht werden, sind diese"gemérs § 14 Abs. 1 des Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Hasbergen hat in der Sitzung am 05.12.2023 dem
i Nds. Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) meldepflichtig und missen der Denkmalbehdrde der Stadt und des Entwurf des Bebauungsplans und der Begriindung zugestimmt und die Verdffentlichung geman § 3
Landkreises Osnabrick (Stadt- und Kreisarchaologie, Lotter Stralle 2, 49078 Osnabruck, Tel. 0541/323-2277
g o ; ) ) Abs. 2 BauGB beschlossen.
) 1.1 Mischgebiet (MI) gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 6 BauNVO oder -4433) unverziglich gemeldet werden. Meldepflichtig ist der Finder, der Leiter der Arbeiten oder der
7 ’ - - o - - TS . Unternehmer. Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 des NDSchG bis zum Ablauf von vier .. . L
_______ _ a)?)Zr;rilggengstzé\l:’::z?iienn d ’I\lmUtZI\lAJE ?elrjlngel\r;fg gegi:t‘bgsén?ég rg'16AEZd 58821?;1'\\1/\60 aﬁg::gﬁig:::lneltﬁ I\Lljl?j Werktagen nach der Anzeige unverandert zu lassen bzw. fir ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Ort und Dauer der Veroffentlichung wurden am 12.01.2024 ortstiblich bekannt gemacht.
__________________ . : . N h . N ) Denkmalschutzbehdérde vorher die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.
AZO omomooemmmmmmTTTITE \ - — Gebiet sind die gemalt § 6 Abs. 2 Nr.7 BauNVO allgemein zulassigen Tankstellen gemal § 1 Abs. 5 9 9 Der Entwurf des Bebauungsplanes und der Begriindung sowie die wesentlichen, bereits
__________________________ X350 - BauNVO nicht zuléssig. 2.3 Nicht iiberbaute Flichen gem. § 9 Abs. 2 NBauO vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen wurden vom 12.01.2024 bis 16.02.2024 geman
_____________ e \ b) Die ausnahmsweise zulassigen Vergniigungsstétten (gem. § 6 Abs. 3 BauNVO) sind im MI-1 und MI-2 Gebiet Die nicht Uberbauten Flachen der Baugrundstiicke missen Griinflichen sein, soweit sie nicht fiir eine andere § 3 Abs. 2 BauGB verdffentlicht.
@ emaR § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO nicht zuléssi ' ' zulassige Nutzung erforderlich sind. Grunflachen werden durch naturbelassene oder angelegte, mit Pflanzen
asbergen—Gaste v . 9 ’ ’ 9 bewachsene Flachen gepragt ("griiner Charakter"). Dies schliet Steinelemente nicht aus, wenn sie sich dem Gemal § 4a Abs. 2 BauGB sind gleichzeitig die Stellungnahmen der Behérden und sonstigen
[ N0 ) C . w . . . . Bewuchs dienend zu- und unterordnen. GroRflachige Schottergarten / Schotterflichen sind demnach keine Tréager 6ffentlicher Belange gemaR § 4 Abs. 2 BauGB eingeholt worden.
- ' - \ o/ °) IQbMISZBGe't\)Il\?gsmd die %?ma$n§ 6 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO allgemein zulassigen Wohngebaude gemaft § 1 Grunflachen. (Niedersachsisches Oberverwaltungsgericht, Beschluss vom 17.01.2023 (Az.: 1 LA 20/22)).
<6394 M-1 Bauverbolszone \ s. 5 Bau ausgeschlossen.
x64.12 / .
o — <6374 = 2.4 Verkehrslarm Hasb d
/ g . - o . Das Plangebiet wird von den vorhandenen Verkehrswegen (A 30 / K 306 HauptstralRe) beeinflusst. Von den asbergen, den v
L > o X 1.2 Ausschluss von gewerblichen Stellplatzen ohne gebietsinternen Verkehr § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §1 Abs. . T O 0
e © s 52 genannten Verkehrsanlagen gehen Emissionen aus. Fur die in Kenntnis dieser Verkehrsanlagen errichteten . .
. o MI-2 = 18 \ 5 und Abs. 9 BauNVO und § 12 Abs. 6 BauNVO baulichen Anlagen kdénnen gegeniuber den Baulasttragern keinerlei Entsch&digungsanspriche hinsichtlich Birgermeister
o 45 14 — - Im Geltungsbereich des Bebauungsplans sind selbststéandige Parkplatze, Parkgaragen und Tiefgaragen sowie ! o
A 0,6 @ | - I oy = , . . ; - o S A ; . weitergehenden Immissionsschutzes geltend gemacht werden.
o\ s e o | & —— dle"ge\./verbllche Vermietung von Stellpla?zen, soweit sie nlch't im Zus.ammenha'll’lg ml} einerin den Mischgebieten
B &&_____u;___——i _________ \ zr;itsrissl’%ﬁnbzltl:it:gggesrtigﬁrgz,;:zrg zulassig. Ausgenommen hiervon sind Stellplatze flr Ladeinfrastruktur 2 5 Landwirtschaftliche Immissionen Satzu ngsbeschluss
=7 e T T - hrinkungszone / 94 ’ Der lberplante Bereich befindet sich in einem léndlich gepréagten Raum, in dem es zwangslaufig zu gewissen
- g Baubese T ¢ landwirtschaftsspezifischen Immissionen (Geriiche, Gerdusche, Staube) kommt, die aus der Nutztierhaltung Der Rat der Gemeinde Hasbergen hat den Bebauungsplan nach Priifung der Stellungnahmen
— e ~'°° = . - B = / 1.3 Héhe baulicher Anlagen gemaB § 9 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 BauGB i.V.m. §§ 16 und 18 BauNVO b;w. der Bewi'rtschaftung umliegender Agker- und Grij.nle.mdﬂéchen resultieren. Letzteres Ifannjahre.sz'eitlich qnd geman §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am 11.03.2024 als Satzung (§10 BauGB)
= - a)Die Traufhohen der Gebaude dirfen im MI-1 Gebiet eine Hohe von 70,00 m tber Normalhdhennull (NHN) witterungsbedingt auch an Sonn- und Feiertagen sowie in den Nachtstunden auftreten. Diese Immissionen sind sowie die Begriindung beschlossen.
— o %6321 - nicht uberschreiten (dies entspricht einer Traufhéhe von ca. 6 m tUber Gelénde). in léndiichen Gebieten ortstblich, unvermeidbar und insofern zu tolerieren.
\t: Y 4 28 o —-—
C \ 6352 52 9 1t . . . N . . . . . 2.6 Autobahn 30
MI-1 o N9 NG = 64 b)Die Geb&ude im MI-1 und MI-2 Gebiet dirfen eine Héhe von 74,00 m (ber Normalhéhennull (NHN) nicht -, . . . . Hasbergen, den ...................
‘ _ m < F iberschreiten (dies entspricht einer Gebaudehdhe von ca. 10 m Gber Gelande). e Samtliche Werbeanlagen, auch temporare baustellenbedingte Anlagen, bedurfen innerhalb der 100 m -
?gbaUUSQSPL?ntNr- 29-1 9,%@ 49 BERY o . Anbaubeschrankungszone einer Zustimmung bzw. Genehmigung des FernstraRen-Bundesamtes. Sofern Burermelster """"""
ewer e.ge e an aer " e o . . V‘ c) Die festgesetzte Gebaudehdhe darf ausnahmsweise um 1,00 m Uberschritten werden, wenn auf den Dachern V\.(erbeanl_agen. Jenseits der 100 m - Anbaub_e.schrankungszone von der Autobahn eingesehen werden o
alten Rheiner Landstralle ‘ 52 20 Anlagen zur Solareneraienutzung installiert werden. z.B P’hotovoltaik—AnIa en ’ kénnen, sind diese nach § 33 StVO, unter Beteiligung des Fernstralen-Bundesamtes, zu bewerten.
74 16 > \ 9 9 9 e gen. ¢ Innerhalb der 40 m - Anbauverbotszone nach § 9(1) FStrG sind keine Werbeanlagen zulassig.
34 /% 2 50 ¢ Innerhalb der 40 m - Anbauverbotszone der A 30 dlrfen keine Abgrabungen und Aufschiittung gréReren Inkrafttreten
A < < - — - - . Umfangs vorgenommen werden. Hochbauten aller Art diirfen hier ebenfalls nicht errichtet werden.
@ ) g 4 _ 1.4 Grundfldchenzahl gemafR § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 20 Abs. 3 BauNVO : . : ) .. . .
N\ A\ — - \ Zum Baugrundstugk zéhlei die jeweiligen Mischgebiete §nd die dazugehdrigen privaten Griinflachen. Bei der * Beleuchtungsanlagen aller Art sind wirkungsvoll zur Autobahn abzuschirmen. Eine Ablenkung und Der Satzungsbeschluss uber den Bebauungsplan Nr. 75a "Zwischen A 30, alter Rheiner Landstralte
P - —%;) . 52\ ) N Ermittlung der Grundfléichenzahl ist das gesamte Baugrundstiick einzubeziehen physiologische Blendung der Verkehrsteilnehmer auf der Autobahn ist aus Verkehrssicherheitsbelangen und Diite" ist gemaR § 10 Abs. 3 BauGB am ........................ durch Aushang im OT Alt-Hasbergen
%/, —— - %/ 25 \ L ' ayszuschlief&en. Eine geringe Leughtpunkthéhe und ein vgrtikaler Abstrahlwinkel sowie eine vertragliche am Rathaus, "Martin-Luther-Str.12", im OT Gaste an der Ecke "Hauptstraie" / "Am Sportplatz", im
O& -_— - ﬁ%) 9 \ Werbeturm Llchtfarpe und lblen'dungsarme Gehauseform §|nd dahe'r bgl der Wghl der Aursenbeleuchtung zu beachten. OT Ohrbeck und der "Wiesenstrake" vor der Einmiindung der Strae "Zum Wiesengrund” und durch
< . = © =1 ! 1.5 MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft gem. § 9 Abs. 1 Nr. Im Zwelfelsfa}ll ist ein entsprechender. Nachweis durph emn I|chttechr1|sches Gutachten_ zu erbrlngep. . die Bereitstellungim Internet unter der Adresse www.hasbergen.de bekannt gemacht worden.
%& X - S 6 59 T ) 20 BauGB e Vor der Errichtung von Photovoltaikelementen sind die Reflexionen und das hiervon moglicherweise
e : - ) 9 o NAF Aar = qu ; ; - ; ausgehende Ablenkungspotential fir den Verkehr auf der Autobahn und Rheiner LandstralRe zu betrachten. . . A
% o 2 - - juc" Jf a)ASl:rfaS(e;rr]-g/l:uﬁrgzn;nnezr:]fil%ceh: s’i’nMd 1Relisht eigbciteérnlc\jlgr\(ljgr:e‘ln 256me|:ne dit?;tgr:?jléedzrlli?lzf:]azc;hneinann:rl;:ae%egérBl?eleigzr? Insbesondere ungtinstig zur Autobahn bzw. Anschlussstelle ausgerichtete Einzelelemente kdnnen die Der Bebauungsplan ist damit am ...................... rechtsverbindlich geworden.
v 60 % ! . von 1,5 m vorzusehen. Es sind jeweils Pflanzen der gle,ichen Art in Gruppen zu 3 - 7 Stlick zu pflanzen. Dabei Verk.ehrssicherheit agf der. Autobahn erheblich beeintrachtigen. Da diese Anlag.en alg Hqchbauten oder Hasbergen, den
2 ' o Q ) ‘ sind in den auBeren Pflanzreihen ein gréRerer Strauchanteil und in den inneren Pflanzreihen ein grofRerer bauliche An[ggen im _ Sinne d?s Femstrallengesetzes zu behandeln_ sind, !St innerhalb c_jer ’ SIEGEL
6 e Baumanteil zu verwenden. Anbaubeschrankungszone, auch fir alle nach dem Landesbaurecht genehmigungsfreien Vorhaben, eine ( ) seneeeneeeeee e
j;j\ » : Zustimmung oder Genehmigung des Fernstralen-Bundesamtes unabdingbar. Im Zuge der erforderlichen Blrgermeister
70, ; & ; y ! I = « : : . Genehmigung ist fur diese Anlagen eine gutachterliche Stellungnahme zu den méglichen Auswirkungen
57 6 04 Die Ub MaRnahmenflache ,M-1“ ist ab h d rforderlichen Vi k Ide al t
7 319 o < 93 g:;\Lrtz::a%eGrﬂil::dtTe?:icicu:te:,r folgéf\deangl\i:ggzge\:]ogu :r:tv(jicirelr?'r ‘ohen Versickerungsmuide als extensiv des Standortes auf die Sicherheit und Leichtigkeit des Autobahnverkehrs durch Reflektionswirkung .
K306 B y 65 | Z « Die Flache ist mit einer fir den Naturraum geeigneten -und auf den Standort abgestimmten vorzulegen. Im Bereich der Stellplatzanlagen ist ein Blendungsschutz durch eine dauergriine Bepflanzung Verletzung von Vorschriften
% - 630} | . zu realisieren.
ANRA g% ) | Saatgutmischung zu versehen .. i kei 1 . .
o ettt e In den ersten 3 Jahren hat 2 bis 3 x jahrlich eine Mahd mit Abtransport des Mahgutes zur Aushagerung der * Den Entwasserungsanlagen der A 30 darf keine Oberflachen oder Sickerwasser aus dem Plangebiet Innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungsplanes sind Verletzungen von
. - G I/ Flache zu erfolgen (Schnittzeitpunkte: Mitte Juni, August und Oktober) Wahrend dieses Zeitraumes ist auf . éuge;:ugrt Vtv?tfdf":t hte Staubentwickl ist mit wirk MaRnah terbind Verfahrens- und Formschriften gemaf § 214 Abs. 1 BauGB oder beachtliche Verletzungen unter
» . . der Flache auf jegliche Diingung zu verzichten urch Bautatigketten verursachte staubentwickiung Ist mit wirksamen Malisnahmen zu unterbinden. Berlcksichtigung des § 214 Abs. 1 BauGB der Vorschriften Uber das Verhaltnis des
- . / ) 2#;32:1 Elw?tcfr:)(lagzzzizrr:sl\;gligz%ﬁl iglzr?oxltge::-lve Grinlandbewirtschaftung mit eingeschrankter Nutzung zu 2.7 Solarenergieanlagen zur Stromerzeugung auf D&chern und offenen Parkplatzen/-decks Bebe?'uungsplanes und des Iflachennutzungsplanes 0<':ier beachtliche Mangel des
& we57 B - kein Pflegeumbruch ' Bei der Errichtung von Gebauden sowie offenen Parkplatzen und Parkdecks mit mehr als 50 Einstellplatzen sind Abwagungsvorgange§ gemaf § 214 Ab;. 3 BauGB. nicht geltend gemacht worden. Entsprechende
N 27 B | _ keine  Anwendung  von  chemischen Pflanzenbehandlungsmitteln und chemischen die rechtlichen Bestimmungen des § 32a NBauO zu beachten. Die Gemeinde Hasbergen begriiRt ausdriicklich Verletzungen oder Mangel werden damit unbeachtlich.
> 2 /4 Insektenvernichtungsmitteln die Ausstattung von Gebauden sowie offenen Parkplatzen und Parkdecks mit Solarenergieanlagen zur
e Bebauungsplan Nr. 69 \ ) . » % 94 - 1 x jahrlich Mahd ab dem 15.06. eines jeden Jahres, anschlieRend ggf. eine Beweidung mit maximal Stromerzeugung Uber das in der niedersachsischen Bauordnung festgeschriebene Mindestmal} hinaus. Hasberaen. den
"Vergnligungsstatte AN O, = 3| . einer raufutterfressenden Grof3vieheinheit pro ha und Jahr 2.8 Rechtliche Grundlagen gen, QBN ..o,
. " 1 ., g 0 _ M | - . - | 2 4 k P K h h . t ” . t - 2 O [NeLhnuicrne ardridiayert i asssa e aa s
o Rheiner Landstrafte . [) 202 = / dtl/r':(:‘;j:hurr;gung bis zu maximal 20/40 kg P/K pro ha und Jahr, oder geringe Stallmistdlngung (20 Die dieser Planung zugrundeliegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse, DIN-Vorschriften) Burgermeister
6 ) 33 5 - Verzicht auf MaRnahmen, die die bestehende Entwiisserung verbessern (Graben- oder konnen in der Abteilung ,Planen, Bauen und Umwelt* der Gemeinde Hasbergen, Martin-Luther-StralRe 12,
~ Griippenvertiefung) ' 49205 Hasbergen wahrend der Offnungszeiten des Rathauses eingesehen werden.
N 55 o \
o N ZUE c) Dachflachen von Haupt- und Nebengebduden sowie Garagen und Carports mit einer Neigung von weniger
- 18 als 15 Grad sind mit einer Substratmachtigkeit von mindestens 10 cm extensiv zu begriinen. Eine
o ) Vi Kombination von Griindachern und Solaranlagen ist zulassig.
16 - ( d)Das Uberschissige Niederschlagswasser der Dachflachen sowie das Ubrige auf den Baugrundstiicken
AW 19 \ N anfallende Oberflachenwasser ist auf Vegetationsflachen oder Sickeranlagen auf den Privatgrundstiicken B &YW 7 % ey
\\& A > selbst zu versickern. A e N ' X
N Cney 2. AN - riick RS N ORRS ! J
AN / 2 A | = L [ LGohfeld =R o P’ ’ ' 0 o " ,-'
O~ N Loﬁa’sff ‘ \ e)Fur die AuBenbeleuchtung der Grundsticke im Plangebiet sind ausschlieBlich insekten- und R T ey — 8 8 SN oy |
"~ T\ e K30p s fledermausfreundliche Leuchtmittel zu verwenden. Lichtkegel sind nach unten auszurichten. Blendwirkungen S = g ;
- / ~vo \ sind durch geschlossene Gehause zu minimieren. g T & 5
|| Vermessung / 4 \ 7 e - .
INGENIEURPLANUNG GmbH & CokG ‘ ) 16 A~ o 7
Marie-Curie-Str.4a « 49134 Wallenhorst A y , > (hiey 7 K ‘ ‘.C‘ 1.6 Bauliche und sonstige technische Vorkehrungen zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des [Dmo?nabmck W e AN . G g .
Tel.05407/880-0 » Fax05407/880-88 - " }’ 207 16 > 5 . ‘5 —2\ Bh o ‘ Bundesimmissionsschutzgesetzes (passive Schallschutzmafnahmen) gem. § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB Pri bel d Ausf . *"‘\\1%; \ig
vom 27.08.2023 o e 20 3 i P & 97 nheiner Lai a) Die AuBenbauteile von Geb3uden oder Gebiudeteilen, in den nicht nur zum voriibergehenden Aufenthalt raambel un usfertigung Loy s
‘ = - — — — von Menschen bestimmten Raumen, sind in die in der folgenden Tabelle genannten Larmpegelbereiche - rels Steing /$
geman DIN 4109-01: 2018-01 “Schallschutz im Hochbau” einzustufen. Dabei werden die maBgeblichen Aufgrund der §§ 1 Abs. 3 und 10 des Baugesetzbuches (BauGB) vom 03.11.2017 (BGBI. | S. 3634) e S S ALELS.
. . AuBenlarmpegel fur schutzbedirftige Rdume auf der Basis der nachfolgenden Larmpegelbereiche wie folgt in der aktuell gliltigen Fassung und der §§ 10 und 58 des Niederséchsischen [ Hashergen =2
Planzeichenerklaru ng festgelegt: Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBI. S. 576) in der aktuell - ;
Teilbereich (TB) gliltigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Hasbergen diesen Bebauungsplan Nr. 75a "Zwischen e % - e P T :gb‘[ o A / \
Gemal Planzeichenverordnung 1990 vom 18.12.1990 (BGBI. 1991 I, S. 58) in der aktuell gliltigen Fassung und der i (te" i i N 5 ) e ST TS Ve A, 5 &
Baunutzungsverordnung vom 21.11.2017 (BGBI. |, S. 3786) in der aktuell gilltigen Fassung. 13. Planungen, Nutzungsregelungen, MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und ';a::::(fsns/ l’:‘ei?s’eatlzti:]g:f'g‘z gz?fjégaggsﬁ?oz:; , bestehend aus der Planzeichnung und den textlichen Y P » S .,
zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 1 2 ’ ' \ L i ; ) ey
. X . 'wl-fe,qweg ;: \ /) e o c,;%.
|. Bestandsangaben (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB) Einstufung ) ‘ ¥, \ Y
Lérmpege|— Wohnnutzung, Ubernachtungsréume in Alle Fassaden LPB V| LPB V HaSbergen, den ...cooocceeevinnnns (SlEGEL) Y /,’ ?‘%Gaste 5 menWe’g/ﬁ 4 &4 ! p < § § 3
Gemarkungsgrenze Wornaebéude mit H M1 Umgrenzung von Flachen fiir Manahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung bereiche Beherbergungsstatten und Geschosse AN s P : S b ’ : I
Flurgrenze 20 ohngebaude mit Haushummern von Boden, Natur und Landschaft (LPB) Burgermelster @o@(? } ﬁ%’@@,” K 306 5 e
0 Wi 1 g e R &
F'_“rskaS' bzw. Eigentumsgrenze 15. Sonstige Planzeichen b) AuBenwohnbereiche sind beim Neubau von Geb&uden immer im Schallschatten (gegeniiber der A 30 bzw. Aufste||ungsbesch|uss o™ Ao, : ' - Y ¥ ;
mit Grenzmal Wirtschaftsgebaude, Garagen der alten Rheiner Landstrale) der Gebdude anzuordnen (RUckseiten der Gebdude, Nebengeb&ude, e T & X
Flurstiicksnummer PP P Qb%ren(zjun?\lu?terschiedlikc];hletz)r Nutzuggen zt.)l_?a.tvorz Bauggtziit\ke;n Oltde;ﬁkég;inzgng del\?VO) ul_'ig?S:it:;tzéinhi?ﬁ:zi;neEi;nsl\ilt;s\slgnvscfr:]arlrlw?:j(e:g[er::n?gnkhélfrgzn?grlrll\lenl S(I(‘)érgngfgUtg}'vir;cjven)eirguszsvlgz: Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Hasbergen hat in seiner Sitzung am 23.02.2023 die — R o & 3
ales der Nutzung innerhalb eines Baugebietes (gem. s.4, S. au - . i 5 g5 z 4 %
Schallddmm-Maf Rw von mindestens 25 dB [VDI 2720 -1] verfligen. Dartber hinaus mussen die Wande eine éufsétglung ggsosgzazl;ungsptlinz t;eskchlossen. Dir Aufztellungsbeschluss ist gemald § 2 Abs. 1 5o Té\iRpé\(D <
Umgrenzungen der Flachen fiir besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor geschlossene Oberflache ohne offene Spalten oder Fugen und eine Mindesthdhe von 3,0 Metern (ber der autb am 9o.Uf. ortsublich bekannt gemacht worden. e =
Il. Festsetzungen des Bebauungsplanes W V.E.¥ W schadlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes Oberkante der zu schitzenden Flache aufweisen. g ] 3 4 X 9 T
PA A A A A% (gem.§9 Abs. 1Nr. 24 und Abs. 4 BauGB); o i _ o _ ) Hasb q & ) y v N
1. Art der baulichen Nutzung hier: Teilbereiche zum passiven Schallschutz und zum Schutz der Auenwohnbereiche c) Sofern nicht Uber andere gebaudetechnische MaRBnahmen die Sicherstellung der bei Schlafraumen asbergen, den .................... 2 97 e !
. ] i notwendige Bellftung sichergestellt wird, ist bei der genehmigungs- oder anzeigepflichtigen Errichtung, | _’___‘_",_,- A\ /4/’ _— 5% et
(gemals § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, i.V.m. §§ 1 bis 11 BauNVvO) BN Grenze des raumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes (gem. § 9 Abs. 7 BauGB) Anderung oder Nutzungsénderung von Geb&uden oder Gebaudeteilen aus Griinden des Immissionsschutzes Burgermeister A % w\\‘;&, ‘ ,“’e@_’vi‘ﬁﬁ:ﬁ PN 4 > e
der Einbau schallgedammter Liifter erforderlich. 5 SN = A Y AR
. . . . iy ’\_,-" : %\, g Kirchberg d% éz‘sbb o
M Mischgebiete Hinweis (Darstellung ohne Normcharakter) , _ Planunterlage 7 o : S L
Einzelnachweise N : R N
A . . d)Fir die Bemessung des passiven Schallschutzes kdénnen neben den Larmpegelbereichen auch die . L4 o NS iﬂagﬂ* =
I 71— ; . . . : TRa 5 3 7 T ,
. Grenze des raumlichen Geltungsbereichs der angrenzenden Bebauungsplane berechneten maBgeblichen AuBenlirmpegel verwendet werden. Dazu ist das erforderliche gesamte Kartengrundlage: Liegenschaftskarte Gemarkung Gaste, Flur 3 e y/ B L kM)H\as\rijen /)
2. MaB der baulichen Nutzung ... | —  Bauverbotszone, 40 m vom Fahrbahnrand (gem. § 9 Abs. 1 FStrG) / bewertete Bau-Schallddmm-MaR R'w,ges nach DIN 4109-1:2018-01, Nr. 7.1 Gleichung 6 unter Makstab: 1:1000 i ! 5" L / :
. . ) . . “leinpti . ; al3stab: 1: - . -
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, i. V. m. §§ 16 bis 21a BauNVO) — — —  Baubeschrankungszone, 100 m vom Fahrbahnrand (gem. § 9 Abs. 2 FStrG) Berucks!chtlgun_g von Nr. 7.2 ur;d 7.3 und QIN 4109-2:2018-01, Nr. 4.4.1, Qlelchung ?2 zu berechnen. Der Ubersichtskarte M. 1:25.000 © OpenStreetMap-Mitwirkende
Nachweis zur Einhaltung der Anforderungen ist nach DIN 4109-2, Nr. 4.4.1 bis 4.4.4 zu fuhren. Quelle: Auszug aus dem Geobasisdaten der Niederséchsischen
I Zahl der Voligeschosse (Hochstmalt) Umgr?nzung der Flachen der Neuberechnung des Uberschwemmungsgebietes e) Abweichungen von den o.g. Festsetzungen sind mit dem entsprechenden schalltechnischen Einzelnachweis Vermessungs- und Katasterverwaltung © August 2022 Lagebezug; ETRS89 UTM 32N
der Dite vom 03.11.2021 iiber gesunde Wohn- und Aufenthaltsbereiche zuldssig. . , . .
0.6 Grundflachenzahl @ Geschossflichenzahl Herausgeber: Landesamt fiir Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen
T N 1.7 Anpflanzung von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB Regionaldirektion Osnabriick-Meppen Entwurfsbearbeitung: ?\JGENIEURPLANUNG Datum Zeichen
3B o Baulnion B Nachrichtliche Ubernahme Je angefangene 8 Stellplétze ist auf dem Stellplatzbereich mindestens ein hochstammiger naturraumtypischer IPW Moo CurionSh A 30134 e ok bearbeitet | 03.2024 Sz
- bauweise, baulinien, baugrenzen (heimischer) Laubbaum (Stammumfang mindestens 18 - 20 cm in 1 m Héhe Uber Wurzelhals) zu pflanzen und Tel.05407/880-0 - Fax05407/880-88 - -
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, i. V. m. §§ 22 u. 23 BauNVO) Umgrenzung von Schutzgebieten und Schutzobjekten im Sinne des Naturschutzrechts dauerhaft zu erhalten. Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die stéddtebaulich . gezeichnet | 03.2024 Hd
bedeutsamen baulichen Anlagen, sowie Stralden, Wege und Platze vollstandig nach gez .ppa. Desmarowitz geprift 03.2024 Sz
. (Stand vom 11.08.2022). Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen - '
0 offene Bauweise e Baugrenze Naturschutzgebiete: Aue der Dite mit Nebengewassern (Einstweilige Sicherstellung) . geometrisch einwandfrei. Wallenhorst, 11.03.2024 freigegeben| 03.2024 Dw
2. NACHRICHTLICHE UBERNAHMEN gem. § 9 Abs. 6 BauGB Die Ubertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Ortlichkeit ist einwandfrei moglich.
a abweichende Bauweise; Gebaude dirfen eine Seitenlange von 50,0m Uberschreiten, die . i i . und sonstige Hinweise Pfad: H:\HASBERG\220015\PLAENE\BP\bp_bplan-75a_10_Ur-Abschrift.dwg(Abschrift)
Grenzabstande richten sich nach den Vorschriften der NBauO Umgrenzung der Flachen mit wasserrechtlichen Festsetzungen der Dute
2.1 Artenschutz (Baufeldraumung) Osnabruck, den ..., H
6. Verkehrsflachen Uberschwemmungsgebiete Diejenigen Bau- und ErschlieBungsmaRnahmen (Entfernung von Gehdlzen/ Baumfallarbeiten, Beseitigung von ’ Gemelnde HaSbergen
’ Vegetationsstrukturen), die zu einer Entfernung aller Brutmoglichkeiten und damit zu Erfillung mdoglicher Geschiaftsnachweis: L4-0468/2022
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB) artenschutzrechtlicher Verbotstatbestande fiihren kénnen, miissen nach Abschluss der Brutsaison und vor ) v Bebauungsplan Nr 75a
Beginn der neuen Brutsaison der europaischen Brutvdgel (also zwischen 01. Oktober und 01. Marz) stattfinden.
; ; Sollte die Beseitigung von Vegetationsstrukturen, oder Gehdlzentnahmen aulerhalb des genannten Zeitraumes ] . H
—~w—w— Bereiche ohne Ein- und Ausfahrt : -lligung veg en, odet : > 9 )
erforderlich sein, sind unmittelbar vor dem Eingriff diese Bereiche/ Strukturen durch eine fachkundige Person LGLN ZWISChen A 30, alter Rhelner LandStraBe
(z.B. Umweltbaubegleitung) auf ein Vorkommen von aktuell besetzten Vogelnestern zu Uberpriifen. Von der } _ ) . "
9. Grinflachen Bauzeitenbeschrénkung kann abgesehen werden, wenn durch die Uberpriifung der fachkundigen Person Landesamt fir Geomforma.tlon u nd Dute
festgestellt wird, dass keine Beeintrachtigungen europdischer Vogelarten durch die Baufeldrdumung zu und .Lande.sveljmessung I\.l.ledersachsen
(gem. § 9 Abs.1 Nr. 15 u. Abs. 6 BauGB) befiirchten sind. Beim Feststellen von aktuell besetzten Vogelnestern ist die Untere Naturschutzbehdrde zu Regionaldirektion Osnabriick-Meppen
benachrichtigen und das weitere Vorgehen abzustimmen. - Katasteramt Osnabriick - (Dienstsiegel) e
private Grinflachen
ABSCHRIFT Malistab 1:1.000

Plotdatum: 18.03.2024 Speicherdatum: 3.18.2024




	Pläne und Ansichten
	Abschrift


